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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Verfahren der Konsultation  

 *** Verfahren der Zustimmung 

 ***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) 

 ***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) 

 ***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung) 

 

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 

Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 

 

 

 

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 

Gesetzgebungsakts 

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 

Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 

als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 

des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 

endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 

Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 

fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 

betreffenden technischen Dienststellen. 

 

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 

Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 

soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 

Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 

bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 

Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 

Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 

geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 

solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...]. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung eines Mehrjahresplans für den westlichen Stöckerbestand und für die 

Fischereien, die diesen Bestand befischen 

(KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Parlament und den Rat 

(KOM(2009)0189), 

– gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 

(C7-0010/2009), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die 

laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 17. März 20101, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A7-0000/2010), 

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung wie folgt fest;  

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 

entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der westliche Bestand ist der 

wirtschaftlich wichtigste Stöckerbestand 

in den Gewässern der Gemeinschaft. Die 

biologischen Informationen über diesen 

Bestand reichen nicht aus für eine 

vollständige Bestandsbewertung, die eine 

Festsetzung von Zielen für die 

fischereiliche Sterblichkeit mit Bezug auf 

den höchstmöglichen Dauerauftrag 

ermöglichen und die zulässigen 

Gesamtfangmengen auf wissenschaftliche 

Fangprognosen stützen würde. Der Index 

des Eierbestands, der seit 1977 in 

dreijährlichen internationalen Surveys 

ermittelt wird, kann jedoch als 

biologischen Indikator für die Entwicklung 

der Bestandsgröße herangezogen werden. 

(2) Die biologischen Informationen über 

den westlichen Bestand reichen nicht aus 

für eine vollständige Bestandsbewertung, 

die eine Festsetzung von Zielen für die 

fischereiliche Sterblichkeit mit Bezug auf 

den höchstmöglichen Dauerauftrag 

ermöglichen und die zulässigen 

Gesamtfangmengen auf wissenschaftliche 

Fangprognosen stützen würde. Der Index 

des Eierbestands, der seit 1977 in 

dreijährlichen internationalen Surveys 

ermittelt wird, kann jedoch als 

biologischen Indikator für die Entwicklung 

der Bestandsgröße herangezogen werden. 

Begründung 

Der erste Satz wurde in die Erwägung 7a (neu) verschoben. 

 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Gebiete, für die jährlich 

Begrenzungen der Gesamtfangmengen von 

Stöcker festgesetzt werden, fallen nicht mit 

den Bestandsgrenzen zusammen. Bei der 

Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 

2009 haben der Rat und die Kommission 

eine Neuregelung dieser TAC-Gebiete 

vorgesehen, die eine ordnungsgemäße 

entfällt 
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Funktionsweise dieses Plans erlauben 

würde. 

Begründung 

Erwägung 6 ist bedeutungslos geworden, da die zulässigen Gesamtfangmengen im 

Zusammenhang mit der Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2010 neu geregelt wurden, 

damit sie mit den Grenzen des westlichen Stöckerbestands übereinstimmen (siehe 

Verordnung 53/2010, Anhang IA und Verordnung 219/2010 Anhang I). 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Der westliche Bestand ist der 

wirtschaftlich wichtigste Stöckerbestand 

in den Gewässern der Union. Er wird von 

unterschiedlichen Fischereiflotten – 

sowohl industriellen Flotten für die 

Belieferung der Verarbeitungsindustrie 

und des Außenhandels als auch 

handwerklichen Flotten für die 

Versorgung der Bevölkerung mit frischem 

Fisch von hoher Qualität – befischt. 

Begründung 

Der Änderungsantrag dient der Darstellung der unterschiedlichen Merkmale und Zwecke der 

betroffenen Fischereiflotten. 

 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Um die Einhaltung der Bestimmungen 

dieser Verordnung zu gewährleisten, 

(8) Um die Einhaltung der Bestimmungen 

dieser Verordnung zu gewährleisten, 
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sollten besondere Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen zusätzlich zu 

den Vorschriften der Verordnung (EWG) 

Nr. 2847/93 des Rates vom 12. Oktober 

1993 zur Einführung einer 

Kontrollregelung für die Gemeinsame 

Fischereipolitik  und der Verordnung (EG) 

Nr. 1542/2007 der Kommission vom 20. 

Dezember 2007 über Anlande- und 

Wiegeverfahren für Hering, Makrele und 

Stöcker  getroffen werden. Diese 

Maßnahmen sollen insbesondere 

Fehlmeldungen von Fanggebieten und 

Arten entgegenwirken. 

sollten besondere Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen zusätzlich zu 

den Vorschriften der Verordnung (EWG) 

Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. 

November 2009 zur Einführung einer 

gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur 

Sicherstellung der Einhaltung der 

Vorschriften der gemeinsamen 

Fischereipolitik und der Verordnung (EG) 

Nr. 1542/2007 der Kommission vom 20. 

Dezember 2007 über Anlande- und 

Wiegeverfahren für Hering, Makrele und 

Stöcker getroffen werden. Diese 

Maßnahmen sollen insbesondere 

Fehlmeldungen von Fanggebieten und 

Arten entgegenwirken. 

Begründung 

Es handelt sich um eine technische Anpassung im Anschluss an die Annahme der neuen 

Kontroll-Verordnung. 

 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Festlegung und Zuteilung von 

Fangmöglichkeiten und die Festsetzung 

der biologischen Bezugswerte sind 

außerordentlich wichtige Maßnahmen im 

Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 

und wirken sich unmittelbar auf die 

sozioökonomische Situation der 

Fangflotten der Mitgliedstaaten aus. Der 

Rat sollte sich das Recht vorbehalten, die 

Durchführungsbefugnis im 

Zusammenhang mit diesen besonderen 

Fragen selbst auszuüben  

(11) Die Festlegung und Zuteilung von 

Fangmöglichkeiten im Rahmen der 

Gemeinsamen Fischereipolitik wirken sich 

unmittelbar auf die sozioökonomische 

Situation der Fangflotten der 

Mitgliedstaaten aus, und insbesondere 

muss dabei der Tätigkeit des Verkaufs 

frischer Ware zum menschlichen Verzehr 

durch die handwerkliche 

Küstenfischereiflotte Rechnung getragen 

werden, die eng mit Fischerei-

Küstengebieten verknüpft ist, die in 

hohem Maße von der Fischerei abhängig 

sind. 
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Begründung 

Es handelt sich um eine Anpassung aufgrund des Inkrafttretens des AEUV. Zudem muss beim 

neuen Bewirtschaftungsplan der Tätigkeit der handwerklichen Fischereiflotte angemessen 

Rechnung getragen werden; dieses Flottensegment ist seit jeher auf den Fischfang für den 

sofortigen Verbrauch spezialisiert, weshalb keine allzu weit entfernt gelegenen Gebiete 

festgelegt werden dürfen.  

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Die zur Befischungsregelung 

gehörenden biologischen Bezugswerte 

und Parameter sollten sich auf die 

aktuellsten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse stützen. Die Kommission 

sollte ermächtigt werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) delegierte Rechtsakte in Bezug 

auf die Änderung bestimmter zur 

Befischungsregelung gehörender 

biologischer Bezugswerte und Parameter 

gemäß dem Anhang zu erlassen, um 

schnell auf Änderungen der 

wissenschaftlichen Empfehlungen 

aufgrund verbesserter Erkenntnisse oder 

verbesserter Methoden reagieren zu 

können. Insbesondere muss die 

Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der 

Sachverständigenebene, durchführen. 

Begründung 

Bezug zu Änderungsanträgen zu den Artikeln 10, 10a, 10b sowie 10c und im Einklang mit 

Artikel 290 AEUV (delegierte Rechtsakte).  

 

 



 

RR\837414DE.doc 10/26 PE428.287v01-00 

 DE 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die Küstenfischereiflotte wird die 

mögliche Neuordnung der 

Bewirtschaftungszonen, die sich aus 

diesem Plan ableitet, unter 

Berücksichtigung der historischen Rechte 

dieses Flottensegmentes vorgenommen. 

Begründung 

Beim neuen Bewirtschaftungsplan muss der Tätigkeit der handwerklichen Fischereiflotte 

gebührend Rechnung getragen werden, denn dieses Flottensegment ist von jeher auf den 

Fischfang für den sofortigen Verbrauch spezialisiert, weshalb keine allzu weit entfernt 

gelegenen Gebiete festgelegt werden dürfen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Verwirklichung der Ziele in Artikel 4 

entscheidet der Rat jedes Jahr nach dem 

Verfahren von Artikel 20 der Verordnung 

(EG) Nr. 2371/2002 und nach Anhörung 

des Wissenschafts-, Technik- und 

Wirtschaftsausschusses für Fischerei 

(STECF) über die im folgenden Jahr 

geltende TAC für westlichen Stöcker. 

1. Zur Verwirklichung der Ziele in 

Artikel 4 entscheidet der Rat jedes Jahr 

nach dem Verfahren von Artikel 43 

Absatz 3 AEUV und nach Anhörung des 

Wissenschafts-, Technik- und 

Wirtschaftsausschusses für Fischerei 

(STECF) über die im folgenden Jahr 

geltende TAC für westlichen Stöcker. 

Begründung 

Es handelt sich um eine Anpassung an das Inkrafttreten des AEUV. 
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Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das in dieser Verordnung festgelegte 

TAC-Gebiet für den westlichen Stöcker 

umfasst das gesamte geographische 

Gebiet, das nach den Erkenntnissen der 

STECF zu dieser TAC gehört.  

Begründung 

Die Festlegung der TAC liegt in der Befugnis des Rates und sollte daher nicht in den 

Bewirtschaftungsplan aufgenommen werden. Zudem sorgt bereits der Änderungsantrag zu 

Artikel 2 Absatz 1a (neu) dafür, dass die historischen Rechte gewahrt werden. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Wenn der STECF nicht in der Lage ist, 

die Rückwürfe einschließlich 

freigelassener Fische für das Jahr vor der 

letzten wissenschaftlichen Bewertung zu 

schätzen, so entspricht der Abzug der 

relativen höchsten Menge der Rückwürfe 

einschließlich freigelassener Fische, die 

nach wissenschaftlichen Schätzungen in 

den letzten fünfzehn Jahren aufgetreten 

sind, mindestens jedoch 5 %. 

2. Wenn der STECF nicht in der Lage ist, 

die Rückwürfe einschließlich 

freigelassener Fische für das Jahr vor der 

letzten wissenschaftlichen Bewertung zu 

schätzen, so entspricht der Abzug der 

relativen durchschnittlichen Menge der 

Rückwürfe einschließlich freigelassener 

Fische, die nach wissenschaftlichen 

Schätzungen in den letzten fünfzehn Jahren 

aufgetreten sind. 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll eine gerechtere Methode zur Schätzung der Rückwürfe 

unter den in diesem Absatz beschriebenen Umständen festgelegt werden. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) einer Mindestmenge der 

Gesamtentnahme von 75 000 Tonnen 

einschließlich der geschätzten Rückwürfe 

d) einer Mindestmenge der 

Gesamtentnahme von 70 000 bis 80 000 

Tonnen einschließlich der geschätzten 

Rückwürfe. Bei der Festlegung der TAC 

gemäß diesem Kapitel bestimmt der Rat 

die Mindestmenge der Gesamtentnahme. 

Begründung 

Gemäß einem informellen Vorschlag der belgischen Präsidentschaft soll hiermit eine gewisse 

Flexibilität bei der Berechnung der Gesamtentnahme eingeführt werden, indem Ober- und 

Untergrenzen für die Mindestmenge der Gesamtentnahme gesetzt werden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1,07 * (75 000 Tonnen + (Referenz-TAC * 

Gewichtungsfaktor) / 2) 

1,07 * (Mindestmenge der 

Gesamtentnahme + (Referenz-TAC * 

Gewichtungsfaktor) / 2) 

Begründung 

In Verbindung mit dem vorangegangenen Änderungsantrag und gemäß einem informellen 

Vorschlag der belgischen Präsidentschaft soll hiermit eine gewisse Flexibilität bei der 

Berechnung der Gesamtentnahme eingeführt werden, indem Ober- und Untergrenzen für die 

Mindestmenge der Gesamtentnahme gesetzt werden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn die für die Berechnung der ersten 

TAC heranzuziehende Referenz-TAC für 

entfällt 
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andere als die Gebiete gemäß Artikel 2 

festgesetzt wurde, wird die Referenz-TAC 

auf der Grundlage der neuesten 

wissenschaftlichen Gutachten über die 

geeigneten Fangmengen oder - wenn 

solche Gutachten nicht vorliegen - der 

aktuellsten Fangmengen für die ICES-

Gebiete nach Artikel 2 berechnet. 

Begründung 

Bedeutungslos geworden (siehe Begründung zu Streichung von Erwägung 6) 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem Fall, dass dem Gutachten des 

STECF zufolge die Indizes der Eier-

Surveys gemäß Artikel 3 Buchstabe e, 

deren Gewichtung nach Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe c oder der konstante Faktor 

nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a nicht 

mehr geeignet sind, ein sehr geringes 

Risiko der Bestandserschöpfung und 

einen hohen Ertrag zu sichern, beschließt 

der Rat neue Werte für diese Elemente. 

Empfiehlt der STECF aufgrund besserer 

Kenntnis des Bestands oder einer 

besseren Bestandsbewertungsmethode 

eine andere Methode zur Berechnung 

oder Festsetzung des Gewichtungsfaktors 

oder der Kurve zum Eierbestand als im 

Anhang dargelegt, so kann die 

Kommission durch delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 10 Buchstabe a und 

entsprechend den in Artikel 10 

Buchstabe b und 10 Buchstabe c 

festgelegten Bedingungen Änderungen 

des Anhangs erlassen, um diese 

Parameter entsprechend den neuen 

wissenschaftlichen Gutachten 

anzupassen. 

Begründung 

Kohärenz mit Artikel 290 AEUV.  
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

 Ausübung der Befugnisübertragung 

 1. Die Befugnis zum Erlass der in 

Artikel 10 genannten delegierten 

Rechtsakte wird der Kommission für 

einen Zeitraum von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens sechs Monate vor Ablauf des 

Dreijahreszeitraums einen Bericht über 

die übertragene Befugnis. Die 

Befugnisübertragung wird automatisch 

um Zeiträume gleicher Länge verlängert, 

sofern das Europäische Parlament oder 

der Rat sie nicht nach Artikel 10b 

widerruft. 

 2. Sobald die Kommission einen 

delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 

Parlament und dem Rat. 

 3. Die der Kommission übertragene 

Befugnis zur Annahme delegierter 

Rechtsakte unterliegt den Bedingungen 

der Artikel 10b und 10c. 

Begründung 

Kohärenz mit Artikel 290 AEUV.  

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10b 
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 Widerruf der Befugnisübertragung 

 1. Die Befugnisübertragung nach Artikel 

10 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. 

 2. Das Organ, das ein internes Verfahren 

eingeleitet hat, um zu entscheiden, ob die 

Befugnisübertragung widerrufen werden 

soll, ist bestrebt, das andere Organ und 

die Kommission innerhalb einer 

angemessenen Frist vor der endgültigen 

Beschlussfassung zu unterrichten und 

dabei die möglichen Gründe für einen 

Widerruf der Befugnisübertragung zu 

benennen. 

 3. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss genannten Befugnisse. Der 

Widerruf wird sofort oder zu einem in 

dem Beschluss angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in 

Kraft sind, wird davon nicht berührt. Der 

Beschluss wird im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 

Begründung 

Kohärenz mit Artikel 290 AEUV.  

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10c 

 Einwände gegen delegierte Rechtsakte 

 1. Das Europäische Parlament oder der 

Rat können gegen einen delegierten 

Rechtsakt innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten ab dem Datum der Mitteilung 
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Einwände erheben.  

Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

 2. Haben bis zum Ablauf der in Absatz 1 

genannten Frist weder das Europäische 

Parlament noch der Rat Einwände gegen 

den delegierten Rechtsakt erhoben, wird 

der delegierte Rechtsakt im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht und 

tritt an dem darin vorgesehenen Datum in 

Kraft. 

 Der delegierte Rechtsakt kann vor Ablauf 

dieser Frist im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht 

werden und in Kraft treten, wenn sowohl 

das Europäische Parlament als auch der 

Rat der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie nicht beabsichtigen, Einwände zu 

erheben. 

 3. Erheben das Europäische Parlament 

oder der Rat Einwände gegen den 

delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht 

in Kraft. Das Organ, das Einwände gegen 

den delegierten Rechtsakt vorbringt, 

erläutert die Gründe für seine Einwände. 

Begründung 

Kohärenz mit Artikel 290 AEUV.  

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spezielle Fangerlaubnis Fanggenehmigung 

Begründung 

Mit dem Änderungsantrag wird die in diesem Artikel verwendete Terminologie der neuen 

Kontrollverordnung angepasst. 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Zur Befischung von westlichem Stöcker 

müssen die Fischereifahrzeuge im Besitz 

spezieller Fangerlaubnisse sein, die 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1627/94 

des Rates vom 27. Juni 1994 zur 

Festlegung allgemeiner Bestimmungen 
über die speziellen Fangerlaubnisse erteilt 

werden. 

1. Zur Befischung von westlichem Stöcker 

müssen die Fischereifahrzeuge im Besitz 

von Fanggenehmigungen sein, die gemäß 

Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 

1224/2009 des Rates 

(Kontrollverordnung) erteilt werden. 

Begründung 

Mit dem Änderungsantrag wird die in diesem Artikel verwendete Terminologie an die vom 

Rat am 20. November verabschiedete neue Kontrollverordnung angepasst. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Fischereifahrzeugen, die nicht im Besitz 

einer Fangerlaubnis gemäß Absatz 1 sind, 

ist es verboten, während Fangreisen, bei 

denen das Schiff sich in einem der ICES-

Gebiete gemäß Artikel 2 aufhält, Stöcker 

zu fangen oder an Bord aufzubewahren. 

2. Fischereifahrzeugen, die nicht im Besitz 

einer Fanggenehmigung gemäß Absatz 1 

sind, ist es verboten, während Fangreisen, 

bei denen das Schiff sich in einem der 

ICES-Gebiete gemäß Artikel 2 aufhält, 

Stöcker zu fangen oder an Bord 

aufzubewahren. 

Begründung 

Mit dem Änderungsantrag wird die in diesem Artikel verwendete Terminologie der neuen 

Kontrollverordnung angepasst. 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Abweichend von Absatz 2 muss der 

Kapitän eines Fischereifahrzeugs, der 

keine Fanggenehmigung gemäß Absatz 1 

besitzt und mit Stöcker an Bord in das 

Gebiet gemäß Absatz 2 einfahren will, die 

Fanggeräte gemäß Artikel 47 der 

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 und 

gemäß Absatz 2b der vorliegenden 

Verordnung festgebunden und verstaut 

haben.  

Begründung 

Es handelt sich um eine technische Änderung, mit der ein klarerer Wortlaut erreicht und ein 

Bezug zu der neuen Kontrollverordnung hergestellt werden soll. 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 2b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs 

gemäß Artikel 3 hat vor der Einfahrt in 

das Gebiet gemäß Artikel 3 sowohl 

sicherzustellen, dass die Anforderungen 

gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 erfüllt sind, als auch einen 

Eintrag in sein Logbuch vorzunehmen, 

aus dem Tag und Uhrzeit des letzten 

Fangeinsatzes sowie der geplante 

Anlandehafen hervorgehen. Unterliegt 

das Fischereifahrzeug Artikel 14 der 

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, sind die 

Angaben gemäß diesem Artikel zu 

übermitteln. Stöckermengen an Bord, die 

nicht im Logbuch verzeichnet sind, gelten 

als in dem Gebiet gefangen. 
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Begründung 

Es handelt sich um eine technische Änderung, mit der ein klarerer Wortlaut erreicht und ein 

Bezug zu der neuen Kontrollverordnung hergestellt werden soll. 

 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat führt ein Verzeichnis 

der Fischereifahrzeuge, die im Besitz einer 

speziellen Fangerlaubnis gemäß Absatz 1 

sind, und macht es auf seiner offiziellen 

Website der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten zugänglich. 

Jeder Mitgliedstaat führt ein Verzeichnis 

der Fischereifahrzeuge, die im Besitz einer 

Fanggenehmigung gemäß Absatz 1 sind, 

und macht es auf seiner offiziellen Website 

der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten zugänglich.  Der 

Mitgliedstaat stellt dieses Verzeichnis in 

den gesicherten Teil der gemäß 

Artikel 114 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 eingerichteten offiziellen 

Website ein.  

Begründung 

Technische Anpassung an die Verabschiedung der neuen Kontrollverordnung. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 3a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Unbeschadet des Kapitels III der 

Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des 

Rates finden die Artikel 1 bis 4 auch auf 

Drittlandfischereifahrzeuge Anwendung, 

die den westlichen Stöcker in 

Unionsgewässern befischen wollen. 

Begründung 

Klarstellung der Vorschrift. 
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Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten nehmen für 

westlichen Stöcker die Gegenkontrollen 

und Datenabgleiche gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 vor. 
Besondere Beachtung gilt etwaigen 

fälschlichen Meldungen kleiner pelagischer 

Arten als Stöcker und umgekehrt. 

1. Bei der Auswertung von Daten über 

den westlichen Stöckerbestand im 

Einklang mit Artikel 109 der Verordnung 

des Rates (EG) Nr. 1224/2009 gilt 

besondere Beachtung etwaigen 

fälschlichen Meldungen kleiner pelagischer 

Arten als Stöcker und umgekehrt. 

Begründung 

Technische Anpassung an die neue Kontrollverordnung  

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei Schiffen, die mit einem 

Schiffsüberwachungssystem (VMS) 

ausgerüstet sind, überprüfen die 

Mitgliedstaaten anhand einer 

repräsentativen Stichprobe unter 

Verwendung der VMS-Daten, ob die im 

Fischereiüberwachungszentrum 

eingegangenen Informationen mit den 

Angaben im Logbuch übereinstimmen. 

Diese Gegenkontrollen werden für einen 

Zeitraum von drei Jahren elektronisch 

aufgezeichnet. Besondere Beachtung gilt 

der Kohärenz der räumlichen Daten bei 

Tätigkeiten in Gebieten, in denen 

Bestandsgrenzen für Stöcker aufeinander 

treffen, insbesondere in den ICES-Gebieten 

VIIIc und IXa, IVa und IVb, VIIe und 

VIId. 

2. Besondere Beachtung gilt zudem der 

Kohärenz der räumlichen Daten bei 

Tätigkeiten in Gebieten, in denen 

Bestandsgrenzen für Stöcker aufeinander 

treffen, insbesondere in den ICES-Gebieten 

VIIIc und IXa, IVa und IVb, VIIe und 

VIId. 
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Begründung 

Mit Ausnahme besonderer Vorschriften, deren Ziel es ist, Fehlmeldungen von Fanggebieten 

und Arten entgegenzuwirken, sind Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit der neuen Kontrollverordnung zu regeln.  

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat führt ein 

Verzeichnis der Kontaktstellen, bei denen 

die Logbücher und die 

Anlandeerklärungen vorzulegen sind, und 

macht dieses der Öffentlichkeit 

insbesondere auf seiner offiziellen 

Website zugänglich. 

entfällt 

Begründung 

Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sind im Zusammenhang mit der neuen 

Kontrollverordnung zu behandeln. 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Artikel 11 gilt ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens von Artikel 7 und 

Artikel 14 der Verordnung (EG) des Rates 

Nr. 1224/2009. 

Begründung 

Technische Änderung zur Klarstellung der Vorschrift. 
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BEGRÜNDUNG 

Im Vorschlag wird ein Mehrjahresplan für den westlichen Stöckerbestand und für die 

Fischereien, die diesen Bestand befischen, festgelegt. Die Kommission hat ein 

Rechtsinstrument zur Bewirtschaftung der Stöckerbestände im Einklang mit den verfügbaren 

Referenzwerten für die Bestandserhaltung sowie mit den Erwägungen zur langfristigen 

Nachhaltigkeit geschaffen. Ziel des Vorschlags ist die Gewährleistung der Nutzung lebender 

aquatischer Ressourcen in wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltiger Weise. 

I. Historischer Hintergrund 

Der Vorschlag wurde im April 2009 auf der Grundlage des Aktionsplans des UN-Weltgipfels 

für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg erstellt. Die Kommission ist bestrebt, die 

Fischbestände auf einem Stand zu erhalten oder wieder auf diesen zu bringen, der den 

höchstmöglichen Dauerertrag sichert, wobei diese Ziele für erschöpfte Bestände 

baldmöglichst und nach Möglichkeit spätestens 2015 erreicht werden sollen;  

Zudem wurden bei der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) im Jahr 2002 

Mehrjahrespläne und Bestandserholungspläne vereinbart.  

Der Vorschlag der Kommission spiegelt eine begrüßenswerte Initiative der im Regionalbeirat 

für pelagische Arten organisierten Interessengruppen wider.  

Seit Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) am 

1. Dezember 2009 unterliegt der Vorschlag der Kommission dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren statt dem Verfahren der Konsultation. 

II. Kontext des Vorschlags 

Der Mehrjahresplan betrifft in diesem Wirtschaftsbereich vor allem die Eigner, Betreiber und 

Besatzungen pelagischer Fischereifahrzeuge, die in den Verbreitungsgebieten des westlichen 

Stöckerbestands tätig sind, d.h. in der Nordsee, in Gebieten westlich der Britischen Inseln, im 

westlichen Ärmelkanal, in den Gewässern westlich der Bretagne, im Golf von Biskaya und in 

den Gewässern nördlich und nordwestlich von Spanien. 

Der westliche Bestand ist der in wirtschaftlicher Hinsicht wichtigste Stöckerbestand in den 

Gewässern der Gemeinschaft. 

Die Biomasse des Laichbestands ist nicht messbar, da die wissenschaftlichen 

Bestandsgutachten auf ungenügender Datenlage beruhen. Die internationalen Eier-Surveys für 

Stöcker – die wichtigste fischereiunabhängige Informationsquelle – werden seit 1977 alle drei 

Jahre durchgeführt. Leider waren die Fischereiwissenschaftler bisher außerstande, auf der 

Grundlage der hieraus resultierenden Daten eine vollständige Bestandsbewertung 

vorzunehmen. Jedoch sind die Wissenschaftler auf der Grundlage des Eier-Surveys und des 

Wissens darüber, wie viele Eier ein weiblicher Stöcker pro Laichzeit erzeugt, in der Lage, die 

relative Laichmasse des Bestands zu schätzen. Im vorgeschlagenen Bewirtschaftungsplan 
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werden diese Schwierigkeiten berücksichtigt, und es wird ein neuer Weg für die Entscheidung 

über die zulässige Gesamtfangmenge festgelegt, die eine langfristige Bestandssicherung mit 

großer Wahrscheinlichkeit gewährleistet. 

Ein von der Europäischen Gemeinschaft finanziertes Forschungsprojekt zur Abschätzung des 

Stöckerbestands hat 2004 frühere Vermutungen bestätigt, dass die Bestandsverteilung auch 

Gewässer vor der Nordküste Spaniens umfasst. Aufgrund dieser Belege und im Hinblick auf 

die Bestandsbewirtschaftung wurden die Bewirtschaftungsflächen für die Festlegung der 

zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) in der Verordnung über zulässige Gesamtfangmengen 

und Quoten für 2010 neu festgelegt, um den Bestandsgrenzen des westlichen Stöckers zu 

entsprechen (siehe Anhang IA der Verordnung des Rates 53/2010 und Anhang I der 

Verordnung des Rates 219/2010).  

Mit dem vorliegenden Vorschlag soll das Problem der fehlenden Informationen über den 

Bestand gelöst werden, indem für in der Stöckerfischerei tätige Fahrzeuge eine Formel  zur 

Berechnung des Jahreshöchstwerts für die zulässige Anlandung von Stöcker aus bestimmten 

Gewässern festgelegt wird. Diese Formel basiert auf den aussagekräftigsten gegenwärtig 

vorhandenen wissenschaftlichen und biologischen Indikatoren für die Bestandsentwicklung.  

Außerdem hat die Kommission zusätzlich zu den Vorschriften der Verordnung (EWG) 

Nr. 2847/93 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1542/2007 der Kommission besondere 

Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen festgelegt, um Fehlmeldungen von Fanggebieten 

und Arten entgegenzuwirken. Die Verordnung des Rates (EWG) Nr. 2847/93 wurde 

inzwischen durch die Verordnung des Rates (EG) Nr. 1224/2009 vom 20. November 2009 

geändert. 

 

Schließlich beabsichtigt die Kommission, diesen Plan regelmäßig zu überprüfen und, falls 

erforderlich, zu ändern. 

III. Einschätzung durch den Berichterstatter  

Insgesamt unterstützt der Berichterstatter den Vorschlag der Kommission und möchte 

insbesondere die gute Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsbereich und der 

Wissenschaft hervorheben, die die Grundlage für die Ausarbeitung des Plans lieferte. 

Angesichts unserer eingeschränkten Kenntnisse über die Biomasse des Stöckerlaichbestands 

bietet der Plan eine rationale Lösung für den Umgang mit der problematischen Datenlage und 

der schwierigen Bewertung.  Außerdem gewährleistet der Plan dem betroffenen 

Wirtschaftszweig eine verhältnismäßig hohe Stabilität, was in den heutigen Zeiten finanzieller 

Unsicherheit umso wichtiger ist.  

Mit dem vorliegenden Text gelingt der Kommission ein weiterer Schritt vorwärts auf dem 

Weg zu Mehrjahresplänen im Allgemeinen; der langfristige Plan für den Stöcker kann als ein 

Modell für zukünftige Mehrjahrespläne zur Regulierung von Fangmöglichkeiten in EU-

Gewässern dienen. 

Jedoch schlägt der Berichterstatter folgende Änderungen am Vorschlag für eine Verordnung 

vor: 
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Erstens sind Änderungen erforderlich, um den Vorschlag an die neue Rechtsgrundlage im 

Rahmen des AEUV und das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (Artikel 43 Absatz 2 

AEUV) anzupassen, da die Kommission diesen Vorschlag vor dem Inkrafttreten des AEUV 

und im Rahmen des Verfahrens der Konsultation vorgelegt hat. Mehrjahrespläne bilden das 

Fundament der GFP und stellen ein grundlegendes Instrument zur Erhaltung der 

Fischereiressourcen dar. Daher enthalten sie allgemeine Vorschriften zur Verfolgung der 

Ziele der GFP (die Sicherung einer Nutzung lebender Ressourcen, mit der nachhaltige 

wirtschaftliche, ökologische und soziale Bedingungen geschaffen werden) und müssen im 

Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens verabschiedet werden. Aus diesem Grund 

ist Artikel 43 Absatz 2 die geeignete und ausreichende Rechtsgrundlage für den Vorschlag 

der Kommission, und der Rat kann sich nicht die Befugnis vorbehalten, die im Vorschlag für 

die Festlegung der TAC definierten Parameter einseitig anzupassen. 

Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt könnten sich die Empfehlungen der Wissenschaftler 

für die Werte, die für die Festlegung der biologischen Bezugswerte herangezogen werden, 

verändern. Unter diesen Umständen sollte der Plan selbstverständlich die Möglichkeit bieten, 

die Referenzfaktoren anzupassen. Der Berichterstatter schlägt vor, der Kommission gemäß 

Artikel 290 AEUV die Befugnis zu übertragen, einen der Bestandteile der in Artikel 7 

Absatz 1  Buchstabe c und im Anhang festgelegten Formel – den Gewichtungsfaktor oder die 

Kurve zum Eierbestand – anzupassen, damit dieser Parameter den neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen entspricht.  

Außerdem schlägt der Berichterstatter für Fälle, in denen der STECF nicht in der Lage ist, die 

Rückwürfe einschließlich freigelassener Fische (Fische, die im Wasser freigelassen werden, 

ohne zuerst an Bord geholt zu worden zu sein) zu schätzen, eine gerechtere Methode vor als 

die im Vorschlag der Kommission dargestellte. Hierbei würden u. a. die Daten über 

Rückwürfe aus den vergangenen 15 Jahren berücksichtigt. Wie der regionale Beirat für die 

pelagischen Bestände erläutert, erscheint eine Festlegung von 5% als Mindestquote deutlich 

zu hoch angesichts der Durchschnittsrate der letzten 15 Jahre, selbst wenn die 

außergewöhnlich hohe Rückwurfquote von 4% im Jahr 1996 berücksichtigt wird. Für den 

Berichterstatter stellt sich hier die Frage, ob der Vorschlag der Kommission nicht eher als 

Bestrafung der Industrie für das Versäumnis der Mitgliedstaaten zu sehen ist, ausreichende 

Daten über die Rückwürfe bereitzustellen, und weniger als eine Anwendung des 

Vorsorgeprinzips unter biologischen Gesichtspunkten. 

Was den Zugang zu Gebieten für Fahrzeuge der Stöckerfischerei angeht, ist der 

Berichterstatter der Auffassung, dass eine flexiblere Regelung gefunden werden muss als die 

von der Kommission vorgeschlagene. Es muss Fahrzeugen, die in einem Gebiet fischen, 

möglich sein, ihren Fang in einem Hafen in einem anderen Gebiet anzulanden.  Ein wichtiges 

Beispiel ist etwa die Durchfahrt durch die Gebiete VIId, IVbc und IIIa, um das Gebiet IVa 

(Norwegen) zu erreichen.  Andernfalls müsste ein Fahrzeug, das im nördlichen Gebiet fischt, 

seinen Fang in einem Hafen im neuen nördlichen Gebiet anlanden, obwohl es möglicherweise 

viel sinnvoller ist, in einem Hafen im neuen westlichen Gebiet anzulanden. Daher schlägt der 

Berichterstatter ein System vor, bei dem der Kapitän eines Fischereifahrzeugs Fang und Ort 

erfasst und gleichzeitig sicherstellt, dass seine Fanggeräte gemäß den Regeln über die 

Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen festgebunden und verstaut 

ist. 
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Außerdem schlägt der Berichterstatter verschiedene Änderungen vor, mit denen gewährleistet 

werden soll, dass allgemeine Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der 

Verordnung (EG) des Rates Nr. 1224/2009 vom 20. November 2009 über die Durchführung 

einer Gemeinschaftsregelung zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der 

Gemeinsamen Fischereipolitik behandelt werden. Besondere Vorschriften, die Fehlangaben 

von Fanggebieten und Arten entgegenwirken sollen, können ebenfalls in diesen 

Mehrjahresplan einbezogen werden. 

Die meisten der vorstehend aufgeführten Änderungen sind in dem von der Arbeitsgruppe des 

Rates am 19. März 2010 während der spanischen Präsidentschaft abgestimmten und dem 

Fischereiausschuss des Parlaments übermittelten Entwurf eines Standpunkts des Rates 

enthalten. In der Zwischenzeit jedoch hat der Rat aufgrund interner Diskussionen über 

verschiedene, von einigen Mitgliedstaaten aufgebrachte rechtliche und politische Fragen die 

Verhandlungen mit dem Parlament unterbrochen. 

Schließlich befürwortet der Berichterstatter im Einklang mit einem unlängst vorgelegten 

informellen Vorschlag der belgischen Präsidentschaft zwei Änderungsanträge zu Artikel 7, 

mit denen für den Rat durch die Festlegung von Ober- und Untergrenzen für die 

Mindestmenge der Gesamtentnahme eine gewisse Flexibilität bei der Berechnung der 

Gesamtentnahme eingeführt wird. Mit diesen Änderungen soll eine Kompromisslösung 

ermöglicht und ein konstruktiver und positiver Ansatz hinsichtlich dieses 

Legislativvorschlags gefördert werden.  

Der Berichterstatter hegt die ehrliche Hoffnung, dass dieser Plan so bald wie möglich 

verabschiedet werden und in Kraft treten kann und vertraut darauf, dass es möglich sein wird, 

in naher Zukunft ein Übereinkommen zu erreichen, mit dem sichergestellt wird, dass 

Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der GFP in der gemeinsamen Befugnis der beiden 

Legislativorgane verbleiben. 
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